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Selbstauskunftserklärung  
gemäß § 6 der Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt  
an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen  

im Bistum Münster 
 
I. Personalien der/des Erklärenden 

 
Name, Vorname 

 

 

Geburtsdatum, -ort 

 

 

Anschrift 

 

 

 

 

 

II. Tätigkeit der/des Erklärenden 

Einrichtung, Dienstort 

 

 

 

Dienstbezeichnung  

 

 

 

III. Erklärung  

In Ergänzung des von mir vorgelegten erweiterten Führungszeugnisses versichere ich, dass ich nicht 
wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt1 rechtskräftig verurteilt worden bin 
und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet worden ist.  
 
Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, verpflichte ich 
mich, dies meinem Dienstvorgesetzten umgehend mitzuteilen.  
 

 

__________________________, den _________________________________ 
Ort      Datum 

 

________________________________________________________________ 
Unterschrift 

                                                           

1 §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 STGB 

http://www.praevention-im-bistum-muenster.de/praevention/start/
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Auflistung der Straftatbestände des Strafgesetzbuchs, auf die Erklärung Bezug nimmt:  

 
• § 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 

• § 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 

• § 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlichen Verwahrten oder Kranken und 

Hilfsbedürftigen Einrichtungen  

• § 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 

• § 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreu-

ungsverhältnisses 

• § 176 Sexueller Missbrauch von Kindern 

• § 176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern 

• § 176b Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge 

• § 177 Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung 

• § 178 Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge 

• § 179 Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen 

• § 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 

• § 180a Ausbeutung von Prostituierten 

• § 181a Zuhälterei 

• § 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 

• § 183 Exhibitionistische Handlungen 

• § 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses 

• § 184 Verbreitung pornographischer Schriften 

• § 184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften 

• § 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften 

• § 184c Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften 

• § 184d Zugänglichmachen pornographischer Inhalte mittels Rundfunk oder Telemedien; Abruf 

kinder- und jugendpornographischer Inhalte mittels Telemedien 

• § 184e Veranstaltung und Besuch Kinder- und jugendpornographischer Darbietungen 

• § 184f Ausübung der verbotenen Prostitution 

• § 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen 

• § 232 Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung 

• § 233 Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft 

• § 233a Förderung des Menschenhandels 

• § 234 Menschenraub 

• § 235 Entziehung Minderjähriger 

• § 236 Kinderhandel 

http://www.praevention-im-bistum-muenster.de/praevention/start/


Anlage 4

Dokumentation der Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse
Ehrenamtlicher des freien Trägers der Jugendhilfe XY gemäß § 72a SGB VIII

Entsprechend dem Bundeskinderschutzgesetz ist zu überprüfen ob ein Eintrag über eine rechtskräftige 
Verurteilung wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 
232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs vorhanden ist.

Wir weisen darauf hin, dass entsprechend § 72 a SGVIII jede Person von einer Tätigkeit in der 
Jugendarbeit auszuschließen ist, die entsprechend der oben angeführten Paragrafen rechtmäßig 
verurteilt ist.

Das erweiterte Führungszeugnis darf nicht älter als 3 Monate sein. Eine erneute Einsichtnahme ist nach 
fünf Jahren vorzunehmen.

_________________________ ___________________________
Vorname des/der MitarbeiterIn Nachname des/der MitarbeiterIn

______________________________________________________
Anschrift

Der/die oben genannte Mitarbeiterin/Mitarbeiter hat ein erweitertes Führungszeugnis zur
Einsichtnahme vorgelegt.

Das erweiterte Führungszeugnis wurde ausgestellt am:

_________________________
Datum

Es ist kein Eintrag über eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 
174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs 
vorhanden.

Hiermit erkläre ich mich mit der Speicherung der oben angegebenen Daten einverstanden. Gemäß der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 72a (5) SGB VIII ist eine Weitergabe der Daten nicht 
gestattet.

Die Daten sind spätestens drei Monate nach Beendigung der Tätigkeit für den freien Träger der 
Jugendhilfe zu löschen. Kommt es zu keiner Mitarbeit sind die Daten unverzüglich zu löschen.

____________________________________
Ort, Datum

____________________________ ___________________________
Unterschrift der für die Einsichtnahme Unterschrift des/der MitarbeiterIn
 zuständigen Person des Jugendverbandes/Trägers
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„Verhaltenskodex“ 

 

 

 

_____________________ ___________________ _______________ 
Nachname Vorname Geburtsdatum 

 

ehrenamtlich / hauptamtlich tätig in der der Katholischen Kirchengemeinde 

St. Andreas und Martinus Ahaus-Wüllen/Wessum im Bereich: 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baustein des Institutionelles Schutzkonzepts der Katholischen Kirchengemeinde 
St. Andreas und Martinus Ahaus-Wüllen/Wessum   
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Da in so einem Kodex nicht jeder erdenkbare Einzelfall geregelt werden kann, 
geht es darum, diese Regeln situationsabhängig und verantwortungsvoll 
anzuwenden. Dabei kommt es weniger auf den genauen Wortlaut an, als auf die 
dahinter stehende Intention des Schutzes. 

Grundsätzliches 

Das Verständnis unseres Miteinanders ist getragen von christlichen Werten und 
Normen, die wir in unseren Begegnungen voraussetzen. Es gelten die 
Grundrechte jedes Menschen. Die Würde des Einzelnen ist unantastbar. Es gilt 
das Jugendschutzgesetz. 

Spezifische Vereinbarungen der Gruppen können auf Basis unseres 
Verhaltenskodex entwickelt werden. 

1. Nähe und Distanz 

 Wir achten auf die nötige Nähe und Distanz. (z. B. wenn Kinder körperlichen 
Kontakt suchen) 

 Wir respektieren die Individualität (Persönlichkeit) eines jeden Menschen und 
achten in der Begegnung die Grenzen des Anderen und die eigenen. 
(Privatsphäre) 

 Wir stärken den Mut zum Ausdruck der eigenen Gefühle. 

 Wir ermutigen dazu, bei Grenzverletzungen unbedingt Rückmeldung zu geben. 

 Spiele, Methoden, Übungen und Aktionen werden so gestaltet, dass keine 
Angst eingeflößt wird und keine persönlichen Grenzen überschritten werden.  

 Wir nutzen Machtpositionen nicht aus. 

2. Sprache und Wortwahl 

 Wir achten grundsätzlich auf unsere Wortwahl gegenüber anderen 
Mitmenschen. 

 Wir hören anderen zu, nehmen sie ernst und lassen sie aussprechen. 

 Wir unterlassen grundsätzlich aggressive und sexualisierte Sprache. 

 Wir stellen Schutzbefohlene und Verantwortliche vor anderen nicht bloß und 
machen sie nicht lächerlich. 

 Wir achten bei der Sprache auf einen wertschätzenden Umgang. 

 Kritik üben wir sachlich und konstruktiv. 
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3. Kleidung 

 Wir kleiden uns situationsgemäß und angemessen. 

 Wir respektieren die Kleidung als Ausdruck der Persönlichkeit, achten aber 
darauf, wenn sie unangemessen ist und sprechen darauf an. 

4. Medien und soziale Netzwerke 

 Es gelten die Bestimmungen des Kirchlichen Datenschutzgesetzes (KDG). 

 Wir veröffentlichen grundsätzlich Foto-, Ton- und Textmaterial erst nach 
entsprechender Erlaubnis aller Teilnehmenden. 

 Bei der Auswahl von Medien (Filmen, u. ä.) vermeiden wir gewalt-
verherrlichende und sexualisierte Inhalte. Das gilt auch für die Nutzung 
jedweder Internetforen. 

 Schutzbefohlene dürfen unbekleidet (z. B. Umziehen, Duschen im Ferienlager) 
weder beobachtet, fotografiert oder gefilmt werden. 

5. Umgang mit Alkohol und Nikotin 

 Wir gehen offen mit dem Thema „Alkohol und Nikotin“ um, führen Gespräche 
über Konsum und Gefahren und erstellen bei Aktionen Regeln für den Umgang 
mit Alkohol. 

 Vor Schutzbefohlenen wird kein Alkohol konsumiert und nicht geraucht. 

 Es gibt keinen Zugang zu Alkohol und Nikotin für minderjährige Schutz-
befohlene. 

 Leiter*innen im Ferienlager halten sich an das Jugendschutzgesetz. 

 Während des Konsums von Alkohol und Nikotin ist es notwendig, aufeinander 
zu achten, übermäßigen Konsum zu vermeiden und die Betroffenen ggf. 
darauf anzusprechen. 

 Bei Alkoholkonsum achten wir grundsätzlich darauf, die Intimsphäre des 
Anderen und die eigene zu achten und angemessene Distanz zu wahren. 

6. Beachtung der Intimsphäre (Ferienlager, Aktionen mit 
gemeinsamer Übernachtung) 

 Wir stellen Regeln diesbezüglich auf (z. B. kein Zwang zum gemeinsamen 
Duschen) 

 Wir achten auf räumliche Trennung der Geschlechter (z. B. in Schützenhallen) 

 Alle Teilnehmer*innen müssen ihre Grenzen klar äußern und wahren können. 

 Wir reflektieren die vorkommenden Situationen in der verantwortlichen 
Leiterrunde. (Transparenz) 

 Wir achten auf angemessene Distanz in Situationen, die eine körperliche Nähe 
erfordern (z. B. Sonnencreme, Zecken, körperliche Verletzungen) 
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7. Zulässigkeit von Geschenken 

 Bei anerkennenden Gesten (schenken und beschenkt werden) achten wir auf 
einen angemessenen Rahmen (Höhe, Anlass, altersentsprechend). 

 Wir vermeiden zweifelhafte Abhängigkeiten (Bestechung u. ä.). 

 Zuwendungen (Belohnung, Geschenke) an Einzelne sind grundsätzlich nicht 
erlaubt. 

 Wir gehen transparent mit Geschenken um und teilen sie miteinander.  

8. Erzieherische Maßnahmen bei Missachtung 

 Mit Betroffenen wird zunächst in gemeinsamen Gesprächen nach Lösungen 
gesucht. 

 Bei Nichteinhaltung der Grundsätze sind die Verantwortlichen aufgefordert und 
berechtigt, ein regelwidriges Verhalten zu thematisieren und entsprechende 
Maßnahmen auszusprechen. 

 Die entsprechenden Maßnahmen dienen nicht der Ausübung von 
Machtmissbrauch. 

 Die Konsequenzen einer Missachtung von Regeln werden immer transparent 
gemacht.  

 Bei Regelverstößen dürfen die Konsequenzen nicht nur angedroht werden, 
sondern müssen situationsentsprechend umgesetzt werden.  

 Bei weiterer Missachtung des Verhaltenskodex werden die leitenden 
Verantwortlichen in die klärenden Gespräche einbezogen. 

9. Wertschätzung 

 Wir gehen wertschätzend miteinander und den uns anvertrauten Sachen um. 

 Das Einhalten von Terminen und Pünktlichkeit zeugt von unserer 
Wertschätzung im Miteinander. 

 

 

 

Ich erkläre mich mit diesem Verhaltenskodex solidarisch 

 

 

 

____________ _____________________ _________________________ 
Datum Ort Unterschrift 
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HANDLUNGSLEITFADEN
GRENZVERLETZUNG 
unter Teilnehmer/innen

Aktiv werden und gleichzeitig Ruhe bewahren!
„Dazwischen gehen“ und Grenzverletzung unterbinden. 

Grenzverletzung präzise benennen und stoppen.

Situation klären!

Was tun …
bei verbalen oder körperlich-sexuellen Grenzverletzungen 

zwischen Teilnehmer/innen?

Offensiv Stellung beziehen gegen diskriminierendes, 
gewalttätiges und sexistisches Verhalten!

Vorfall im Verantwortlichenteam ansprechen!
Abwägen, ob Aufarbeitung in der ganzen Gruppe oder einer 

Teilgruppe sinnvoll ist. Konsequenzen für die Urheber/innen beraten.

Information der Eltern …
bei erheblichen Grenzverletzungen!

Eventuell zur Vorbereitung auf das Elterngespräch 
Kontakt zu einer Fachberatungsstelle aufnehmen!

Weiterarbeit mit der Gruppe bzw. mit den Teilnehmer/innen:
Grundsätzliche Umgangsregeln überprüfen und  

(weiter)-entwickeln.
Präventionsarbeit verstärken!
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Was tun …
wenn ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher von sexueller 

Gewalt, Misshandlungen oder Vernachlässigung erzählt?

Nicht drängen!

Kein Verhör. Kein Forscherdrang. 
Keine überstürzten Aktionen.

IM MOMENT DER MITTEILUNG

Keine „Warum“-Fragen verwenden!

Keine logischen Erklärungen einfordern!

Keinen Druck ausüben!

Keine unhaltbaren Versprechen 

oder Zusagen abgeben! 

Keine Angebote machen, 
die nicht erfüllbar sind. 

HANDLUNGSLEITFADEN
MITTEILUNGSFALL

Ruhe bewahren!

Keine überstürzten Aktionen.

Zuhören, Glauben schenken und den jungen 

Menschen ermutigen sich anzuvertrauen! 

Auch Erzählungen von kleineren Grenz-
verletzungen ernst nehmen. Gerade Kinder 
erzählen zunächst nur einen Teil dessen, 

was ihnen widerfahren ist.

Grenzen, Widerstände und zwiespältige 

Gefühle des jungen Menschen respektieren!

Zweifelsfrei Partei für den 

jungen Menschen ergreifen!

„Du trägst keine Schuld an dem 
was vorgefallen ist!“

Versichern, dass das Gespräch vertraulich 

behandelt wird und nichts ohne Absprache 

unternommen wird! 

„Ich entscheide nicht über Deinen Kopf.“ 
 – aber auch erklären – 

„Ich werde mir Rat und Hilfe holen.“

Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten 

erkennen und akzeptieren!

IM MOMENT DER MITTEILUNG
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Nichts auf eigene Faust unternehmen!

NACH DER MITTEILUNG

Keine Konfrontation/eigene Befragung der/

des vermutlichen Täterin/Täters! 

Er/Sie könnte das vermutliche Opfer 
unter Druck setzen. 

– Verdunklungsgefahr –

Keine eigenen Ermittlungen 

zum Tathergang!

Keine Information an den/die potentielle/n 

Täter/in!

Zunächst keine Konfrontation der Eltern des 
vermutlichen Opfers mit dem Verdacht!

Gespräch, Fakten und Situation 

dokumentieren!

Sich selber Hilfe holen!

• Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens 
oder im Team besprechen, ob die Wahrneh-
mungen geteilt werden. Ungute Gefühle zur 
Sprache bringen und den nächsten Hand-
lungsschritt festlegen.

• Unbedingt mit der zuständigen Ansprechper-
son des Trägers1 Kontakt aufnehmen.

• Bei einer begründeten Vermutung sollte der 
Träger eine „insofern erfahrene Fachkraft“ 
nach § 8b Abs. 1 SGB VIII (zum Beispiel über 
das örtliche Jugendamt) zur Beratung hinzuzie-
hen. Sie schätzt das Gefährdungsrisiko ein und 
berät hinsichtlich weiterer Handlungsschritte.

Weiterleitung an die beauftragte 

Ansprechperson des Bistums 

bzw. an das örtliche Jugendamt!

• Hinweise auf sexuellen Missbrauch an min- 
derjährigen und erwachsenen Schutzbefoh-
lenen durch Kleriker, Ordensangehörige oder 
andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im  
kirchlichen Dienst sind umgehend den 
beauftragen Ansprechpersonen des Bistums 
mitzuteilen (Telefon: 0151 63404738 oder 
0151 43816695).

Mitarbeiter/innen können sich auch unabhängig vom 

Träger an die beauftrage Ansprechperson des Bistums 

wenden.

Begründete Vermutungsfälle außerhalb kirch-
licher Zusammenhänge unter Beachtung des 
Opferschutzes sind dem örtlichen Jugendamt zu 
melden.

NACH DER MITTEILUNG

Nach Absprache muss der Träger:

1 siehe Leitlinien DBK, Punkt 11

Keine Entscheidungen und weitere Schritte 
ohne altersgemäßen Einbezug 

des jungen Menschen!
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Was tun bei der Vermutung, dass ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher Opfer 
sexueller Gewalt, Misshandlung oder Vernachlässigung ist?

Nichts auf eigene Faust unternehmen!

Keine eigenen Ermittlungen zur Vermutung!

Keine Konfrontation/eigene Befragung der/des 
vermutlichen Täterin/Täters! 

Er/Sie könnte das vermutliche Opfer 
unter Druck setzen. 

– Verdunklungsgefahr –

Keine eigene Befragung 
des jungen Menschen!

– Vermeidung von belastenden 
Mehrfachbefragungen –

Keine Konfrontation der Eltern                   
des vermutlichen Opfers mit der Vermutung!

Keine Information an 
den/die vermutlichen Täter/in!

Ruhe bewahren!
Keine überstürzten Aktionen.

Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten erkennen 
und akzeptieren!

Überlegen, woher die Vermutung kommt. 
Verhalten des potenziell betroffenen jungen 

Menschen beobachten! Notizen mit Datum und 
Uhrzeit anfertigen.

– Vermutungstagebuch –

1 siehe Leitlinien DBK, Punkt 11

Sich selber Hilfe holen!

• Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens oder 
im Team besprechen, ob die Wahrnehmungen ge-
teilt werden. Ungute Gefühle zur Sprache bringen 
und den nächsten Handlungsschritt festlegen.

• Unbedingt mit der zuständigen Ansprechperson 
des Trägers1 Kontakt aufnehmen.

• Bei einer begründeten Vermutung sollte der Träger 
eine „insofern erfahrene Fachkraft“ nach § 8b 
Abs. 1 SGB VIII (z. B. über das örtliche Jugendamt) 
zur Beratung hinzuziehen. Sie schätzt das Gefähr-
dungsrisiko ein und berät hinsichtlich weiterer 
Handlungsschritte.

Weiterleitung an die beauftragte Ansprechperson 

des Bistums bzw. an das örtliche Jugendamt!

• Hinweise auf sexuellen Missbrauch an minderjäh-
rigen und erwachsenen Schutzbefohlenen durch 
Kleriker, Ordensangehörige oder andere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst sind 
umgehend den beauftragen Ansprechpersonen 
des Bistums mitzuteilen (Telefon: 0151 63404738 
oder 0151 43816695).

Mitarbeiter/innen können sich auch unabhängig vom Träger an 

die beauftrage Ansprechperson des Bistums wenden.

Begründete Vermutungsfälle außerhalb kirchlicher 
Zusammenhänge unter Beachtung des Opferschutzes 
sind dem örtlichen Jugendamt zu melden.

Nach Absprache muss der Träger:
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Nichts auf eigene Faust unternehmen!

Keine eigenen Ermittlungen zur Vermutung!

Keine Konfrontation/eigene Befragung der/des 
vermutlichen Täterin/Täters! 

Sie/Er könnte sich Sanktionen entziehen und sich 
einen neuen Wirkungskreis suchen.

– Verdunklungsgefahr –

Keine eigene verhörende Befragung der/des 
potenziellen Täterin/Täters!

Keine Konfrontation der Eltern 
mit der Vermutung!

Ruhe bewahren!
Keine überstürzten Aktionen.

Überlegen woher die Vermutung kommt. Verhalten 

der/des potenziellen Täterin/Täters beobachten! 
Notizen mit Datum und Uhrzeit anfertigen.

– Vermutungstagebuch –

1 siehe Leitlinien DBK, Punkt 11

VERMUTUNGSFALL
jemand ist Täter oder Täterin

Was tun bei der Vermutung der Täter- oder Täterinnenschaft im eigenen Umfeld?

Sich selber Hilfe holen!

• Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens oder 
im Team besprechen, ob die Wahrnehmungen ge-
teilt werden. Ungute Gefühle zur Sprache bringen 
und den nächsten Handlungsschritt festlegen.

• Unbedingt mit der zuständigen Ansprechperson 
des Trägers1 Kontakt aufnehmen.

• Bei einer begründeten Vermutung sollte der Träger 
eine „insofern erfahrene Fachkraft“ nach § 8b 
Abs. 1 SGB VIII (z. B. über das örtliche Jugendamt) 
zur Beratung hinzuziehen. Sie schätzt das Gefähr-
dungsrisiko ein und berät hinsichtlich weiterer 
Handlungsschritte.

Weiterleitung an die beauftragte Ansprechperson 

des Bistums bzw. an das örtliche Jugendamt!

• Hinweise auf sexuellen Missbrauch an minderjäh-
rigen und erwachsenen Schutzbefohlenen durch 
Kleriker, Ordensangehörige oder andere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst sind 
umgehend den beauftragen Ansprechpersonen 
des Bistums mitzuteilen (Telefon: 0151 63404738 
oder 0151 43816695).

Mitarbeiter/innen können sich auch unabhängig vom Träger an 

die beauftrage Ansprechperson des Bistums wenden.

Begründete Vermutungsfälle außerhalb kirchlicher 
Zusammenhänge unter Beachtung des Opferschutzes 
sind dem örtlichen Jugendamt zu melden.

Nach Absprache muss der Träger:

Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten erkennen 
und akzeptieren!
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Ein Vermutungstagebuch hilft, die eigenen Gedanken zu strukturieren und festzuhalten. 

Es sollte eine genaue Dokumentation des Verhaltens und der Beobachtung, die zur Vermutung 

führt, enthalten.

VERMUTUNGSTAGEBUCH

Wer hat etwas beobachtet?

Um welches Kind/Jugendlichen 

geht es?  

(vorsichtig mit Namen umgehen … )

Gruppe

Alter

Geschlecht

Was wurde beobachtet?  

Was genau erschien seltsam, 

beunruhigend, verdächtig?
(Hier nur Fakten notieren, 

keine eigene Wertung)

Wann – Datum – Uhrzeit?

Wer war involviert?

Wie war die Gesamtsituation?

Wie sind deine Gefühle – 

deine Gedanken dazu?

Mit wem wurde bisher 

darüber gesprochen?

Was ist als Nächstes geplant?

Sonstige Anmerkungen
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DOKUMENTATIONSBOGEN

1. Wer hat etwas erzählt?

(Name), Funktion, Adresse, 

Telefon, E-Mail etc.

Datum der Meldung

2. Geht es um einen 

Mitteilungsfall?

Vermutungsfall?

3. Betrifft der Fall eine

interne Situation

externe Situation

4. Um wen geht es?

Name

Gruppe

Alter

Geschlecht

5. Was wurde über den Fall mitgeteilt? Was wurde wahrgenommen? 

   (Bitte nur Fakten dokumentieren, keine eigene Wertung!) 



11

6. Was wurde getan bzw. gesagt?

7. Wurde über die Beobachtung/die Mitteilung schon mit anderen Leiter/innen, 

Mitarbeiter/innen, dem Träger, Fachberatungsstellen, Polizei etc. gesprochen?

Wenn ja, mit wem?

Name, Institution/Funktion

8. Absprache

Wann soll wieder Kontakt 

aufgenommen werden?

Ist das nötig?

Was soll bis dahin 

von wem geklärt sein?

Wurden konkrete Schritte 

vereinbart, wenn ja, welche?



 

 

Bescheinigung zur Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses 
 
 
Briefkopf/ Name und 
Anschrift des Trägers 
 
 
 
 
 
Bestätigung 
Zur Vorlage beim Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro) für die Beantragung eines 
erweiterten Führungszeugnisses gem. § 30 a Abs. 2 Bundeszentralregistergesetz 
(BZRG) 
 
 
 
Hiermit wird bestätigt, dass der o. g. Träger der freien Jugendhilfe entsprechend 
§72a SGB VIII die persönliche Eignung von ehrenamtlichen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen zum Zwecke der Betreuung von Minderjährigen an Hand eines 
erweiterten Führungszeugnisses gem. § 30a Abs. 1 Nr. 2a BZRG zu überprüfen hat. 
 
 
 
 
Frau/Herr   ___________________________________________________ 
 
 
 
Geboren am:  _________________ in:  ______________________________ 
 
 
wird hiermit gebeten, ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30 a BZRG zur 
Einsicht beim beauftragenden Vorstand des/der 
 
 
 
____________________________ vorzulegen. 
(Name des Trägers) 
 
 
 
Wir bitten um umgehende Übermittlung an den Antragsteller. Aufgrund dieser 
ehrenamtlichen Mitarbeit wird hiermit gleichzeitig die Gebührenbefreiung beantragt. 
 
 
 
__________________  _________________________________________ 
Ort und Datum   Unterschrift/Stempel  

des Trägers 
 


